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AGB Reiseveranstalter  

Allgemeine Reisebedingungen der 
Moana Reisen GmbH & Co. KG 

(nachfolgend „Reisebedingungen“) 

Stand: November 2021 

Die Reisebedingungen gelten nur für die 
Reisen, bei denen wir Reiseveranstalter 
sind (nachfolgend „Veranstalter“ oder 
„Reiseveranstalter“ genannt). Die 
Reisebedingungen werden an den 
Kunden (nachfolgend „Reisenden“ 
genannt) vor der Buchung übermittelt. 
Sie gelten für sämtliche Buchungen 
sowie sonstigen, als vermittelt gekenn-
zeichneten Leistungen. Diese Bedingun-
gen gelten für sämtliche Programme 
und Angebote des Veranstalters. 

Diese Bedingungen ergänzen die §§ 
651a-y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
sowie die Art. 250, 1 ff. des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch (EGBGB). 

Allgemeine Reisebedingungen. 

1. Der Reisevertrag, Fremdleistungen, 
Onlinebuchungen 

1.1 Mit der Reiseanmeldung bietet der 
Reisende dem Veranstalter den Ab-
schluss des Reisevertrages verbindlich 
an. Der Reisevertrag kommt mit dem 
Zugang der Annahmeerklärung des 
Veranstalters zustande. Diese bedarf 
keiner bestimmten Form.  

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, für 
deren Vertragsverpflichtung der Anmel-
der wie für seine eigenen Verpflichtun-
gen einsteht.  

1.3 Bei oder unverzüglich nach Ver-
tragsschluss erhält der Reisende eine 
Reisebestätigung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger, die alle wesentlichen 
Angaben über die von ihm gebuchten 
Reiseleistungen enthält. Weicht die 
Bestätigung von der Anmeldung ab, 
worauf der Kunde hinzuweisen ist, ist 
der Veranstalter an das neue Angebot 
10 Tage gebunden. Der Reisevertrag 
kommt auf der Grundlage des neuen 
Angebots zustande, wenn der Reisende 

innerhalb dieser Frist das Angebot 
annimmt. 

1.4 Sofern der Reisende lediglich eine 
Eintrittskarte eines Fremdanbieters 
ohne weitere Reiseleistungen bucht, 
tritt der Veranstalter nur als Vermittler 
einer Fremdleistung auf. Durch den 
Erwerb vermittelter Eintrittskarten 
kommen vertragliche Beziehungen 
ausschließlich zwischen dem Reisen-
den/Kunden und dem jeweiligen Anbie-
ter zustande. Den Namen des jeweiligen 
Anbieters entnimmt der Reisen-
de/Kunde der Eintrittskarte. 

1.5 Dem Kunden wird der Ablauf der 
Onlinebuchung im entsprechenden 
Internetauftritt erläutert. Dem Kunden 
steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Onlinebuchungsformulars 
eine entsprechende Korrekturmöglich-
keit zur Verfügung, deren Nutzung 
erläutert wird. Die zur Durchführung der 
Onlinebuchung angebotenen Vertrags-
sprachen sind angegeben. Soweit der 
Vertragstext vom Veranstalter gespei-
chert wird, wird der Kunde darüber und 
über die Möglichkeit zum späteren 
Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
Mit Betätigung des Buttons (der Schalt-
fläche) „zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der Kunde dem Veranstalter den 
Abschluss des Reisevertrages verbind-
lich an. Dem Kunden wird der Eingang 
seiner Buchung (Reiseanmeldung) 
unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt (Eingangsbestätigung). 

1.6 Die Übermittlung der Buchung 
(Reiseanmeldung) durch Betätigung des 
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
begründet keinen Anspruch des Kunden 
auf das Zustandekommen eines Reise-
vertrages entsprechend seiner Buchung 
(Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt 
durch den Zugang der Buchungsbestäti-
gung des Veranstalters beim Kunden zu 
Stande, die keiner besonderen Form 
bedarf und telefonisch, per E-Mail, Fax 
oder schriftlich erfolgen kann. 

1.7 Erfolgt die Buchungsbestätigung 
sofort nach Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ durch ent-
sprechende unmittelbare Darstellung 
der Buchungsbestätigung am Bild-
schirm, so kommt der Reisevertrag mit 
Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
zu Stande, ohne dass es einer Zwi-
schenmitteilung über den Eingang 
seiner Buchung bedarf. In diesem Fall 
wird dem Kunden die Möglichkeit zur 
Speicherung und zum Ausdruck der 

Buchungsbestätigung angeboten. Die 
Verbindlichkeit des Reisevertrages ist 
jedoch nicht davon abhängig, dass der 
Kunde diese Möglichkeiten zur Speiche-
rung oder zum Ausdruck tatsächlich 
nutzt. 

1.8 Der Reiseveranstalter weist darauf 
hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 S. 1 
Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen 
nach § 651a und § 651c BGB, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden 
(Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Tele-
kopien, E-Mails, über Mobilfunk versen-
dete Kurznachrichten (SMS) sowie 
Rundfunk, Telemedien und Onlinediens-
te) kein Widerrufsrecht besteht, son-
dern lediglich die gesetzlichen Rück-
tritts- und Kündigungsrechte, insbeson-
dere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h 
BGB. Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen 
nach § 651a BGB außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen worden ist, 
es sei denn, die mündlichen Verhand-
lungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden; 
im letztgenannten Fall besteht kein 
Widerrufsrecht. 

2. Zahlung 

2.1 Zur Absicherung der Kundengelder 
hat der Veranstalter eine Insolvenzver-
sicherung beim Versicherer R&V R+V 
Allgemeine Versicherung AG, Raiffei-
senplatz 1, 65189 Wiesbaden, Vers.-Nr. 
406/90/452878704, abgeschlossen. Ein 
Sicherungsschein befindet sich auf der 
Bestätigung. 

Darüber hinaus ergeben sich aus der 
Bestätigung die Beträge für An- und 
Restzahlung und gegebenenfalls die 
Kosten der Stornierung. 

2.2 Bei Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung der Bestätigung und des 
Sicherungsscheins die Anzahlung in 
Höhe von mindestens 25 % des Ge-
samtpreises fällig und abgebucht. 

Die Kosten für Reiseversicherungen 
werden in voller Höhe zusammen mit 
der Anzahlung fällig und werden nicht 
auf die Anzahlung von 25 % angerech-
net.  

Bei Kurzfristbuchungen (ab dem 30. Tag 
vor Reisebeginn) wird der gesamte 
Reisepreis sofort fällig. 
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2.3 Der restliche Reisepreis wird ohne 
nochmalige Aufforderung 30 Tage vor 
Reiseantrittsdatum fällig.  

2.4 Die Kosten im Falle einer Stornie-
rung (vgl. Ziffer 5) und Bearbeitungs- 
und Umbuchungskosten (vgl. Ziffer 6) 
werden jeweils sofort fällig. 

2.5 Zahlung 

2.5.1 Die Zahlungen sind direkt an den 
Veranstalter zu leisten. 

2.6 Änderungen der vereinbarten 
Zahlungsart können nur bis 35 Tage vor 
Reiseantritt und nur für noch offenste-
hende Zahlungen vorgenommen wer-
den. 

2.7 Sollte der Reiseplan (bei ticketlosem 
Reisen) bzw. in Ausnahmefällen die 
Reiseunterlagen nicht bis spätestens 4 
Tage vor Reiseantritt zugegangen sein, 
hat sich der Reisende umgehend an 
seine Buchungsstelle zu wenden. Bei 
Kurzfristbuchungen oder Änderungen 
der Reise ab 14 Tagen vor Reiseantritt 
erhält der Reisende einen Reiseplan 
über den gleichen Weg wie bei länger-
fristigen Buchungen. Im eigenen Inte-
resse des Reisenden bittet der Reisever-
anstalter, den Reiseplan (bei ticketlo-
sem Reisen) bzw. die Reiseunterlagen 
nach Erhalt sorgsam zu überprüfen. 

2.8 Werden fällige Zahlungen nicht oder 
nicht vollständig geleistet und zahlt der 
Reisende auch nach Mahnung mit 
Setzung einer angemessenen Nachfrist 
nicht, kann der Veranstalter von dem 
jeweiligen Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt 
ein erheblicher Reisemangel vorliegt. 
Ein Reisemangel liegt dann vor, wenn 
eine Reiseleistung von der vereinbarten 
Beschaffenheit abweicht und dadurch 
ihr Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem 
vertraglich vorausgesetzten Nutzen 
aufgehoben oder gemindert ist. Der 
Veranstalter kann bei Rücktritt vom 
Reisevertrag im Sinne des vorherigen 
Satzes als Entschädigung Rücktrittskos-
ten entsprechend den Ziffern 5. verlan-
gen. Wenn der Reisende Zahlungen 
trotz Fälligkeit nicht leistet, behält sich 
der Veranstalter zudem vor, für die 
zweite Mahnung eine Mahnkostenpau-
schale von € 5,00 zu erheben. Der 
Nachweis nicht entstandener oder 
wesentlich niedrigerer Kosten bleibt 
dem Reisenden unbenommen.  

2.9 Kosten für Nebenleistungen wie die 
Besorgung von Visa etc. sind, soweit 
nicht in der Leistungsbeschreibung 
ausdrücklich vermerkt, nicht im Reise-
preis enthalten. Falls solche Kosten 
entstehen, zahlt der Reisende diese 
direkt an die Buchungsstelle. 

2.10 Dauert die Reise nicht länger als 24 
Stunden, schließt sie keine Übernach-
tung ein und übersteigt der Reisepreis 
500,00 € nicht, so darf der volle Reise-
preis auch ohne Aushändigung eines 
Sicherungsscheins verlangt werden. 

3. Preise, Leistungen 

3.1 Welche Leistungen vertraglich 
vereinbart sind, ergibt sich aus den 
Leistungsbeschreibungen (z. B. Internet, 
Katalog, Flyer) und den hierauf Bezug 
nehmenden Angaben in der Bestäti-
gung. Vor Vertragsschluss kann der 
Veranstalter jederzeit eine Änderung 
der Leistungsbeschreibungen vorneh-
men, über die der Reisende vor Bu-
chung durch den Veranstalter zu infor-
mieren ist. 

3.2 Ausführendes Luftfahrtunterneh-
men / gemeinschaftliche Liste 

Der Veranstalter ist gemäß der Verord-
nung (EG) 2111/2005 vom 14.12.2005 
verpflichtet, den Reisenden bei Buchung 
über die Identität der/des ausführenden 
Luftfahrtunternehmen(s) zu unterrich-
ten. Steht ein ausführendes Luftfahrtun-
ternehmen bei Buchung noch nicht fest, 
ist der Reisende insoweit zunächst über 
die Identität der/des wahrscheinlich 
ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) 
zu unterrichten. Sobald die Identität 
endgültig feststeht, wird der Reisende 
entsprechend unterrichtet. Im Falle 
eines Wechsels des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens nach Buchung 
wird der Reisende über den Wechsel so 
rasch wie möglich unterrichtet. Die Liste 
von Luftfahrtunternehmen, die in der 
EU einer Betriebsuntersagung unterlie-
gen („gemeinschaftliche Liste“), finden 
Sie unter www.lba.de.  

3.3 Flugbeförderung 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass 
es bei Direktflügen (kein Non-Stop-Flug) 
aus flug- und programmtechnischen 
Gründen zu Zwischenlandungen kom-
men kann. Es wird dringend empfohlen, 
Geld, Wertgegenstände, technische 
Geräte und Medikamente ausschließlich 

im Handgepäck zu befördern. Nur ein 
zugesicherter Non-Stop-Flug führt ohne 
Zwischenlandung vom Abgangsort zum 
Bestimmungort.  

3.4 Sonderwünsche, individuelle Reise-
gestaltung  

3.4.1 Buchungsstellen (sogenannte 
Reisevermittler) dürfen Sonderwünsche 
nur entgegennehmen, wenn diese als 
unverbindlich bezeichnet werden. Der 
Veranstalter bemüht sich, dem Wunsch 
nach Sonderleistungen, die nicht in der 
Leistungsbeschreibung ausgeschrieben 
sind, z. B. Zimmer benachbart oder 
Zimmer in bestimmter Lage, nach 
Möglichkeit zu entsprechen. Buchungs-
stellen und Leistungsträger (z.B. Hotels, 
Beförderungsunternehmen) sind weder 
vor noch nach Abschluss des Reisever-
trages berechtigt, ohne schriftliche 
Bestätigung des Veranstalters von 
Leistungsbeschreibungen bzw. bereits 
abgeschlossenen Reiseverträgen abwei-
chende Zusagen zu geben oder Verein-
barungen zu treffen, soweit sie hierzu 
nicht gesondert bevollmächtigt sind. 

3.4.2 Für die Bearbeitung individueller, 
von der jeweiligen Leistungsbeschrei-
bung abweichender Reisen werden 
Zusatzkosten von maximal € 50,00 pro 
Reisendem und Woche erhoben. 

3.4.3 Bei von Reisenden im Zielgebiet 
gewünschten Flug- und/oder Hotelum-
buchungen behält der Veranstalter sich 
zusätzlich zu den gegebenenfalls ent-
stehenden Mehrkosten die Erhebung 
einer angemessenen Bearbeitungsge-
bühr pro Person vor.  

3.4.4 Bitte beachten Sie, dass innerhalb 
einer Wohneinheit/Hotel nur identische 
Verpflegungsleistungen gebucht werden 
können. Dies gilt auch für mitreisende 
Kinder. 

3.5 Reiseverlängerung  

Falls der Reisende länger an seinem 
Urlaubsort bleiben will, hat er davon 
frühzeitig die Reiseleitung oder die 
örtliche Vertretung des Veranstalters zu 
informieren. Der Veranstalter verlängert 
den Aufenthalt gerne, wenn entspre-
chende Unterbringungs- und Rückbe-
förderungsmöglichkeiten verfügbar 
sind. Die Kosten für eine Verlängerung, 
sind vor Ort zu zahlen. Die mit der 
Rückreise verbundenen tariflichen 
Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer 
der Reiseversicherungen und eventuell 
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erforderlicher Visa sind dabei vom 
Reisenden zu beachten. 

3.6 Reiseleitung, Betreuung  

Die angebotenen Reisen werden vor Ort 
betreut; in den meisten Feriengebieten 
von Reiseleitern des Veranstalters bzw. 
von örtlichen Vertretern des Veranstal-
ters (z. B. Vermietern von Ferienwoh-
nungen). Die Kontaktdaten des An-
sprechpartners vor Ort findet man im 
Reiseplan (bei ticketlosem Reisen) oder 
in den Reiseunterlagen.  

3.7 Nicht in Anspruch genommene 
Leistungen 
Nimmt der Reisesende einzelne Reise-
leistungen, zu deren vertragsgemäßer 
Erbringung der Reiseveranstalter bereit 
und in der Lage waren, nicht in An-
spruch aus Gründen, die dem Reisenden 
zuzurechnen sind, hat der Reisende 
keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. Dies gilt nicht, 
soweit solche Gründe dem Reisenden 
nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zum kostenfreien Rücktritt oder zur 
Kündigung des Reisevertrages berech-
tigt hätten. Der Reiseveranstalter wird 
sich um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Soweit solche ersparten 
Aufwendungen an den Reiseveranstal-
ter erstattet werden, wird der Reisever-
anstalter diese auch an den Reisenden 
erstatten. 

4. Leistungs- und Preisänderungen 

4.1 Änderungen der Reiseleistung 
gegenüber dem Inhalt des abgeschlos-
senen Reisevertrages, die nach Ver-
tragsschluss notwendig werden, sind 
zulässig, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der gebuchten Reise nicht beeinträchti-
gen und zumutbar sind. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche des Reisen-
den bleiben unberührt. Über etwaige 
Änderungen wird der Reiseveranstalter 
den Reisenden vor Reisebeginn klar, 
verständlich und in hervorgehobener 
Weise auf einem dauerhaften Datenträ-
ger informieren. 

4.2 Kann der Reiseveranstalter die 
Pauschalreise auf einen nach Vertrags-
schluss eingetretenen Umstand nur 
unter erheblicher Änderung einer der 
wesentlichen Eigenschaften der Reise-
leistungen (Art. 250, § 3 Nr. 1 des 
EGBGB) oder nur unter Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Reisenden, 
die Inhalt des Vertrages geworden sind, 

verschaffen, kann der Reiseveranstalter 
rechtzeitig vor Reisebeginn vom Reisen-
den verlangen, dass er innerhalb einer 
von dem Reiseveranstalter zu bestim-
menden und angemessenen Frist das 
Angebot einer erheblichen Vertragsän-
derung annimmt oder den Rücktritt vom 
Vertrag ohne Zahlung einer Stornoge-
bühr erklärt. Der Reiseveranstalter hat 
den Reisenden hierüber unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund nach Maßgabe des Art. 250, § 10 
EGBGB auf einem dauerhaften Daten-
träger klar, verständlich und in hervor-
gehobener Weise zu informieren. Nach 
Ablauf der von dem Reiseveranstalter 
bestimmten Frist gilt das Angebot zur 
erheblichen Vertragsänderung als 
angenommen, soweit der Reisende 
nicht den Rücktritt vom Vertrag erklärt 
hat. Der Reiseveranstalter kann mit dem 
Angebot einer erheblichen Vertragsän-
derung wahlweise auch die Teilnahme 
an einer Ersatzreise anbieten. Auf § 
651g Abs. 2 BGB wird verwiesen. 

4.3 Der Reiseveranstalter behält sich 
vor, den ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Reisepreis im Falle 
der Erhöhung von Beförderungskosten 
(wie z.B. Treibstoffkosten) oder der 
Erhöhung von Abgaben (Hafen-, Flugha-
fensicherungsgebühren, Hafen-, Flugha-
fensteuern, etc.) sowie bei Änderung 
der Wechselkurse unter folgenden 
Voraussetzungen zu ändern: 

1. Zwischen dem Vertrags-
schluss und dem vereinbar-
ten Reisetermin liegen mehr 
als 20 Tage und 

2. die zur Erhöhung führenden 
Umstände sind nach Ver-
tragsabschluss eingetreten 
und waren bis Vertrags-
schluss für den Reiseveran-
stalter nicht vorhersehbar. 

3. Die Preiserhöhung be-
schränkt sich auf die Weiter-
gabe der erhöhten Kosten 
und Abgaben. Bei einer auf 
den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann der Reiseveran-
stalter von dem Reisenden 
den Erhöhungsbetrag verlan-
gen. In anderen Fällen wer-
den die vom Beförderungs-
unternehmen geforderten, 
zusätzlichen Beförderungs-
kosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. 
Den sich ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzel-

platz kann der Reiseveran-
stalter von dem Reisenden 
verlangen. Im Falle einer 
nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat der Reise-
veranstalter den Reisenden 
unverzüglich auf einem dau-
erhaften Datenträger klar 
und verständlich über die 
Preiserhöhung und deren 
Gründe zu unterrichten und 
hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitzuteilen. 
Preiserhöhungen können nur 
bis zum 21. Tag vor Reisebe-
ginn verlangt werden. Maß-
geblich ist der Zugang der Er-
klärung beim Reisenden. Bei 
einer Preiserhöhung von 
mehr als 8 % kann der Reise-
veranstalter von dem Rei-
senden verlangen, dass er in-
nerhalb einer von dem Rei-
severanstalter zu bestim-
menden und angemessenen 
Frist das Angebot zur Preis-
erhöhung über 8 % annimmt 
oder den Rücktritt vom Ver-
trag ohne Zahlung einer 
Stornogebühr erklärt. Nach 
Ablauf der von dem Reise-
veranstalter bestimmten 
Frist gilt das Angebot zur 
Preiserhöhung als ange-
nommen, wenn der Reisende 
nicht den Rücktritt vom Rei-
severtrag erklärt. Der Reise-
veranstalter kann den Rei-
senden wahlweise mit dem 
Angebot der Preiserhöhung 
auch die Teilnahme an einer 
Ersatzreise anbieten. Auf § 
651g Abs. 2 BGB wird verwie-
sen. 

4.4 Der Reiseveranstalter ist verpflich-
tet, dem Reisenden auf sein Verlangen 
hin eine Senkung des Reisepreises 
einzuräumen, wenn und soweit sich die 
zuvor genannten Preise, Abgaben oder 
Wechselkurse nach Vertragsschluss und 
vor Reisebeginn geändert haben und 
dies zu niedrigeren Kosten für den 
Reiseveranstalter führt. Hat der Reisen-
de mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom 
Reiseveranstalter zu erstatten. Der 
Reiseveranstalter darf jedoch von dem 
zu erstattenden Mehrbetrag die tat-
sächlich entstandenen Verwaltungsaus-
gaben abziehen. Der Reiseveranstalter 
hat dem Reisenden auf dessen Verlan-
gen nachzuweisen, in welcher Höhe 
Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

4.5 Bei Schiffsreisen entscheidet über 
notwendig werdende Änderungen der 
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Fahrzeit und/oder der Routen, etwa aus 
Sicherheits- oder Witterungsgründen 
allein der Kapitän, der Veranstalter hat 
darauf keinen Einfluss.  

5. Rücktritt durch den Reisenden vor 
Reisebeginn / Stornokosten 

5.1 Der Reisende kann jederzeit vor 
Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rück-
trittserklärung bei dem Veranstalter. Es 
wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären. 

5.2 Wenn der Reisende von der Reise 
zurücktritt oder wenn der Reisende die 
Reise nicht antritt, verliert der Veran-
stalter den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann der Veranstalter, 
soweit der Rücktritt bzw. der Nichtan-
tritt der Reise nicht von ihm zu vertre-
ten ist und nicht ein Fall unvorhergese-
hener, außergewöhnlicher Umstände 
wie z.B. Krieg, innere Unruhe, Epidemie, 
Naturkatastrophe) vorliegt, eine ange-
messene Entschädigung in Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Reisepreis für die 
bis zum Rücktritt/Nichtantritt getroffe-
nen Reisevorkehrungen und seine 
Aufwendungen (Rücktrittskosten) 
verlangen. Diese Kosten sind in Ziffer 
5.5 unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis 
pauschaliert. Ersparte Aufwendungen 
und eine mögliche anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen werden 
dabei berücksichtigt.  

Bei kombinierten Reisen (z.B. Flug mit 
einer Kreuzfahrt, Hotelübernachtung 
mit Transferleistung), kann der Veran-
stalter nach der Rücktrittserklärung des 
Reisenden, die Kosten an den Reisenden 
weitergeben, die ihm von Dritten (z.B. 
Luftfrachtführer, Kreuzfahrtunterneh-
men) in Rechnung gestellt werden. Der 
Veranstalter hat dies dem Reisenden 
unverzüglich mitzuteilen; eine Pauscha-
lierung der Stornokosten erfolgt dann 
nicht. In diesem Fall ist der Reiseveran-
stalter verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern 
und zu belegen. 

5.3 Rücktrittskosten sind auch dann zu 
zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer 
nicht rechtzeitig zu den in den Reisedo-
kumenten bekanntgegebenen Zeiten 

am jeweiligen Abflughafen oder Ab-
reiseort einfindet oder wenn die Reise 
wegen nicht vom Veranstalter zu vertre-
tenden Fehlens der Reisedokumente, 
wie z.B. Reisepass oder notwendige 
Visa, nicht angetreten wird. 

5.4 Es bleibt dem Reisenden unbenom-
men, den Nachweis zu führen, dass im 
Zusammenhang mit dem Rücktritt oder 
Nichtantritt der Reise keine oder we-
sentlich niedrigere Kosten entstanden 
sind, als die von dem Veranstalter in der 
im Einzelfall anzuwendenden Pauschale 
(siehe nachstehende Ziffer 5.5) ausge-
wiesenen Kosten. Der Reiseveranstalter 
behält es sich vor, anstelle der vorge-
nommenen Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit er nachweist, dass ihm wesent-
lich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist er verpflich-
tet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Auf-
wendungen und unter einer etwaigen, 
anderweiten Verwendung der Reiseleis-
tung konkret zu beziffern und nachzu-
weisen. 

5.5 Der pauschalierte Anspruch auf 
Rücktrittskosten beträgt in der Regel 
pro Person bei Stornierungen: 

5.5.1 Nur-Flugtickets, Flugreisen mit 
Linienbeförderung, Schiffsreisen, 
individuell nach Wunsch des Reisenden 
zusammengestellte Reiseleistungen: 
bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 35%, 
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 40%, 
bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 70%, 
bis zum 7. Tag vor Reisebeginn 85%, 
bis zum 1. Tag vor Reisebeginn 90%, 
am Tag des Reisebeginns 95% 
des Gesamtreisepreises. 
 
5.5.2 Für alle nicht von obiger Staffel 
umfassten Reiseleistungen (Pauschal-
reisen / Einzelleistung) gilt: 
bis 30 Tage vor Reisebeginn 25%, 
bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 30%, 
bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 40%, 
bis zum 10. Tag vor Reisebeginn 55%, 
bis zum 7. Tag vor Reisebeginn 75%, 
bis zum 3. Tag vor Reisebeginn 80%, 
bis zum 1. Tag vor Reisebeginn 85%, 
am Tag des Reisebeginns 95% 
des Gesamtreisepreises. 
 
5.6 Das Recht, einen Ersatzteilnehmer 
zu stellen, bleibt durch die vorstehen-
den Bedingungen unberührt.  

5.7 Bei Teil-Stornierung eines Reiseteil-
nehmers, der mit einem oder mehreren 

anderen Reisenden in einem Zimmer 
gebucht war, wird für den oder die 
verbleibenden Reiseteilnehmer ggf. ein 
Einzelzimmer-Zuschlag oder Aufpreis 
berechnet, wenn aufgrund der Teil-
Stornierung die Doppelzimmerbelegung 
in eine Einzel-Zimmerbelegung umge-
bucht werden oder andere Zimmerka-
tegorie-Umbuchung erfolgen muss. Dies 
gilt auch, wenn die Teilstornierung erst 
nach Reisebeginn und No-Show erfolgt.  
 
5.8 Kosten wie z. B. Visa-, Telefon- oder 
Bearbeitungskosten sowie die über den 
Veranstalter an einen Reiserücktritts-
versicherer gezahlte Versicherungsprä-
mie können im Fall einer Stornierung 
der Reise nicht erstattet werden. 
 
5.9. Gruppenreisen: Als Gruppenreisen 
gelten Reisen ab einer angemeldeten 
Reiseteilnehmerzahl von 10 Personen. 
Gruppenreisen unterliegen gesonderten 
Bedingungen, insbesondere Regelungen 
zum Rücktritt und den anfallenden 
Stornokosten, die dem Reisenden bei 
Vertragsschluss bekannt gegeben wer-
den. 

6. Umbuchung, Ersatzperson 

6.1 Auf Wunsch nimmt der Veranstalter, 
soweit durchführbar, bis zum 46. Tag 
vor Reiseantritt eine Abänderung der 
Bestätigung (Umbuchung) vor. Als 
Umbuchungen gelten z. B. Änderungen 
des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderung. Dafür wird eine 
gesonderte Gebühr von € 50,00 pro 
Person erhoben. Gegenüber Leistungs-
trägern (z. B. Fluggesellschaften) ent-
stehende Mehrkosten werden geson-
dert berechnet. Der Reisende sollte auf 
die korrekte Schreibweise seines Na-
mens achten. Im Falle eines sogenann-
ten „Name-Change“, hat der Reisende 
die vollen Mehrkosten zu tragen, es sei 
denn, er weist nach, dass dies nicht sein 
Verschulden war.  

Darüber hinaus gilt Folgendes:  

Bei einer Änderung der Beförderung, 
der Unterkunft (außer Änderungen 
innerhalb der gebuchten Unterkunft) 
oder des Reisetermins wird der Reise-
preis für die geänderten Leistungen 
komplett neu berechnet auf der Basis 
der dann geltenden Preise und Bedin-
gungen. Bei Reisen mit Linienflügen sind 
Umbuchungen des Reisenden nur nach 
vorhergehendem Rücktritt bei gleichzei-
tiger Neuanmeldung und nach Verfüg-
barkeit zu tagesaktuellen Preisen mög-
lich. Bei einer Änderung innerhalb der 
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gebuchten Unterkunft (z. B. Änderung 
der Zimmerkategorie, der Verpflegungs-
art oder der Zimmerbelegung des 
gebuchten Zimmers) wird der Preis für 
die geänderten Leistungen anhand der 
der Buchung bisher zugrundeliegenden 
Preise und Bedingungen neu ermittelt. 

Änderungen nach den oben genannten 
Fristen sowie Änderungen über den 
Geltungszeitraum der der Buchung 
zugrundeliegenden Leistungsbeschrei-
bung (Ziffer 3.1) hinaus, können nur 
nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Ziffer 5 bei gleich-
zeitiger Neuanmeldung vorgenommen 
werden. Des Weiteren können Flugum-
buchungen, Änderungen des Reiseter-
mins, des Reiseziels und des Reisean-
tritts bei Angeboten von gesondert 
gekennzeichneten Pauschalreisen, die 
Linienflug- Sondertarife enthalten, stets 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 
den Bedingungen gemäß Ziffer 5 bei 
gleichzeitiger Neuanmeldung vorge-
nommen werden. 

6.2 Der Reisende kann innerhalb einer 
angemessenen Frist vor Reisebeginn auf 
einem dauerhaften Datenträger erklä-
ren, dass an seiner Stelle ein Dritter in 
die Rechte und Pflichten aus dem Pau-
schalreisevertrag eintritt. Die Erklärun-
gen sind in jedem Fall rechtzeitig, wenn 
sie dem Reiseveranstalter nicht später 
als 7 Tage vor Reisebeginn zugehen. Der 
Reiseveranstalter kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser die 
vertraglichen Reiseerfordernisse nicht 
erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag 
ein, haften er und der Reisende gegen-
über dem Reiseveranstalter als Gesamt-
schuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entste-
henden Mehrkosten. Der Reiseveran-
stalter darf eine Erstattung von Mehr-
kosten nur fordern, wenn und soweit 
diese angemessen und tatsächlich 
entstanden sind. Der Reiseveranstalter 
hat den Nachweis zu führen, in welcher 
Höhe durch den Eintritt Mehrkosten 
entstanden sind. 

7. Reiseversicherungen 

Der Veranstalter empfiehlt den Ab-
schluss eines umfassenden Reiseversi-
cherungs-Pakets, insbesondere inklusive 
einer (auch jeweils separat zu buchen-
den) Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit. Bitte beachten Sie hierzu die 
besonderen Angebote in den jeweiligen 
Leistungsbeschreibungen. 

8. Rücktritt und Kündigung durch den 
Reiseveranstalter 

8.1 Der Veranstalter kann den Reisever-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn die Durchführung der Reise 
trotz einer entsprechenden Abmahnung 
durch den Veranstalter vom Reisenden 
nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, 
wenn sich ein Reisender in solchem 
Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Der Veranstalter 
behält jedoch den Anspruch auf den 
Reisepreis. Eventuelle Mehrkosten für 
die Rückbeförderung trägt der Störer 
selbst. Der Veranstalter muss sich 
jedoch den Wert ersparter Aufwendun-
gen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die aus einer anderen Ver-
wendung nicht in Anspruch genomme-
ner Leistungen erlangt werden ein-
schließlich evtl. Erstattungen durch 
Leistungsträger. 

8.2 Bei Nichterreichen einer vorgesehe-
nen Mindestteilnehmerzahl kann der 
Reiseveranstalter vom Reisevertrag 
zurücktreten, wenn er bei der jeweiligen 
Reiseausschreibung die Mindestteil-
nehmerzahl beziffert sowie den Zeit-
punkt angegeben hat, bis zum welchem 
dem Kunden vor dem vertraglich ver-
einbarten Reisebeginn spätestens die 
Erklärung zugegangen sein muss und er 
in der Reisebestätigung die Mindestteil-
nehmerzahl und die späteste Rücktritts-
frist angibt oder dort auf die entspre-
chenden Angaben in der Reiseaus-
schreibung verweist. Der Reiseveran-
stalter ist verpflichtet, dem Kunden 
gegenüber die Absage der Reise unver-
züglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl nicht durchge-
führt wird. Ein Rücktritt ist spätestens 
bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei 
Reisen von mehr als 6 Tagen, bis zum 7. 
Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 
6 Tagen, bis 48 Stunden bei Reisen, die 
weniger als 2 Tage dauern, dem Kunden 
gegenüber zu erklären. Sollte bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden kann, wird der 
Reiseveranstalter unverzüglich von 
seinem Rücktrittsrecht Gebrauch ma-
chen. Sofern die Reise aus diesem 
Grund nicht durchgeführt wird, erhält 
der Reisende die auf den Reisepreis 
geleisteten Zahlungen innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt zurück. 

8.3 Im Fall des Rücktritts des Veranstal-
ters nach Ziffer 8.2 ist der Reisende 
berechtigt, die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen 

Reise zu verlangen, wenn der Veranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. 

Der Reisende hat dieses Recht unver-
züglich nach der Rücktrittserklärung des 
Veranstalters diesem gegenüber geltend 
zu machen. Sofern der Reisende von 
seinem Recht auf Teilnahme an einer 
gleichwertigen Reise keinen Gebrauch 
macht, erhält er den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich innerhalb von 
14 Tagen zurück.  

9. Außergewöhnliche Umstände 

9.1 Sowohl der Kunde als auch der 
Reiseveranstalter haben das Recht, den 
Reisevertrag nach § 651h BGB zu kündi-
gen, wenn die Reise infolge bei Ver-
tragsschluss unvermeidbarer und au-
ßergewöhnlicher Umstände erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträch-
tigt wird. Ist die Rückbeförderung vom 
Vertrag erfasst und aufgrund unver-
meidbarer außergewöhnlicher Umstän-
de nicht möglich, hat der Reiseveran-
stalter die Kosten für eine notwendige 
Beherbergung des Reisenden für einen 
höchstens 3 Nächte umfassenden 
Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst 
in einer Unterkunft, die der im Vertrag 
Vereinbarten gleichwertig ist. Im Übri-
gen wird auf § 651k BGB verwiesen. 

9.2 Reisehinweise des Auswärtigen 
Amtes erhält der Kunde im Internet 
unter „www.auswaertiges-amt.de“ 
sowie unter der Telefonnummer (030) 
5000-2000. Diese Hinweise können den 
Reisenden dazu dienen festzustellen, ob 
eine Reise möglicherweise wegen 
außergewöhnlicher Umstände gekün-
digt werden kann oder nicht.  

10. Mängelanzeige, Abhilfe, Minde-
rung, Kündigung 

10.1 Wird eine Reiseleistung nicht oder 
nicht vertragsgemäß erbracht, kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. Der Veran-
stalter kann die Abhilfe verweigern, 
wenn sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. 

10.2 Der Reisende kann eine Minderung 
des Reisepreises verlangen, falls Reise-
leistungen nicht vertragsgemäß er-
bracht worden sind und er es nicht 
schuldhaft unterlassen hat, den Mangel 
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unverzüglich nach Entdeckung anzuzei-
gen. 

10.3 Wird eine Reise infolge eines 
Mangels erheblich beeinträchtigt und 
leistet der Veranstalter innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, kann 
der Reisende im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen den Reisevertrag – 
in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen wird Schrift-
form empfohlen – kündigen. 

Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die 
Reise infolge eines Mangels aus wichti-
gem, dem Veranstalter erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist. Der Be-
stimmung einer Frist für die Abhilfe 
bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von dem Veranstal-
ter verweigert wird oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des 
Reisenden gerechtfertigt ist. Wird der 
Vertrag danach aufgehoben, behält der 
Reisende den Anspruch auf Rückbeför-
derung. Er schuldet dem Veranstalter 
den auf die in Anspruch genommenen 
Leistungen entfallenden Teil des Reise-
preises, sofern diese Leistungen für ihn 
von Interesse waren.  

11. Beschränkung der Haftung 

11.1 Die Haftung des Veranstalters aus 
dem Reisevertrag für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt, soweit der 
Schaden von dem Reiseveranstalter 
nicht schuldhaft verursacht worden ist. 

11.2 Eine Haftung des Reiseveranstal-
ters auf Schadensersatz ist ausgeschlos-
sen oder beschränkt, soweit aufgrund 
internationaler Übereinkommen oder 
auf solchen beruhender gesetzlicher 
Vorschriften, die auf die von einem 
Leistungsträger zu erbringenden Leis-
tungen anzuwenden sind, dessen Haf-
tung ebenfalls ausgeschlossen oder 
beschränkt ist. Hat der Reisende gegen 
den Reiseveranstalter Anspruch auf 
Schadensersatz oder auf Erstattung 
infolge einer Minderung zu viel gezahl-
ten Betrages, so muss sich der Reisende 
den Betrag anrechnen lassen, den er 
aufgrund desselben Ereignisses als 
Entschädigung oder als Erstattung 
infolge einer Minderung nach Maßgabe 
internationaler Übereinkünfte erhält. 

11.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht 
auf Schadenersatz von Mängeln, die 

vom Reisenden verschuldet sind oder 
durch unvermeidbare, außergewöhnli-
che Umstände verursacht worden sind. 
Der Reiseveranstalter haftet auch nicht 
auf Schadensersatz für Leistungsstörun-
gen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Fremdleistung, die 
lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Ausstellun-
gen, Besichtigungen), wenn diese Leis-
tungen in der Reiseausschreibung und 
Bestätigung ausdrücklich als Fremdleis-
tungen gekennzeichnet werden und 
damit für den Reisenden erkennbar 
nicht Bestandteil der Reiseleistung des 
Reiseveranstalters sind und soweit der 
jeweilige Schaden für den Reiseveran-
stalter nicht vorhersehbar und vermeid-
bar war. Etwaige Ansprüche des Reisen-
den auf Minderung des Reisepreises 
oder Kündigung bleiben dadurch unbe-
rührt. 

12 Mitwirkungspflicht, Beanstandun-
gen 

12.1 Jeder Reisende ist verpflichtet, bei 
Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen daran 
mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermei-
den oder gering zu halten. 

12.2 Sollte es wider Erwarten Grund zur 
Beanstandung geben, ist diese an Ort 
und Stelle unverzüglich der Reiseleitung 
im Sinne der Ziffer 3.6 bzw. dem An-
sprechpartner im Sinne der Ziffer 3.6 
mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen. Ist 
die Reiseleitung bzw. der Ansprechpart-
ner nicht erreichbar, kann der Reisende 
sich an den Leistungsträger (z. B. Trans-
fer-Unternehmen, Hotelier, Schiffslei-
tung) oder an den Veranstalter bzw. an 
dessen örtliche Vertretung wenden. Die 
notwendigen Telefon- und Telefax-
nummern sowie E-Mail-Adressen findet 
der Reisende im Reiseplan (bei ticketlo-
sem Reisen) bzw. in Ihren Reiseunterla-
gen oder in der Leistungsbeschreibung 
(Ziffer 3.1) bzw. in den Informations-
mappen im Hotel. 

Schäden oder Zustellungsverzögerungen 
von Reisegepäck und Gütern bei Flugrei-
sen empfiehlt der Veranstalter dringend 
unverzüglich an Ort und Stelle, spätes-
tens jedoch binnen 7 Tagen nach Entde-
ckung des Schadens bei Reisegepäck, 
bei Gütern binnen 14 Tagen seit der 
Annahme, im Falle einer Verspätung 
spätestens 21 Tage, nachdem das 
Gepäck oder die Güter dem Reisenden 
zur Verfügung gestellt worden sind, 
mittels Schadensanzeige der zuständi-
gen Fluggesellschaft anzuzeigen. Flugge-

sellschaften lehnen in der Regel Erstat-
tungen ab, wenn die Schadenanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. 

12.3 Der Reisende ist verpflichtet, die 
Angaben und Daten in der Reisebestäti-
gung - insbesondere die Richtigkeit der 
persönlichen Daten - unverzüglich nach 
Zugang zu prüfen und eventuelle Ab-
weichungen zur Reisebuchung oder 
Unrichtigkeiten umgehend dem Reise-
veranstalter zu melden. 

12.3.1 Der Reisende hat die nach voll-
ständiger Bezahlung ca. 2 Wochen vor 
Reiseantritt zugehenden Reisedoku-
mente auf deren Vollständigkeit und 
Übereinstimmung mit der Reisebestäti-
gung zu prüfen. Sollten dem Reisenden 
bis spätestens 1 Woche vor Abreise die 
Reiseunterlagen wie etwa Flugtickets 
oder Hotelvoucher wider Erwarten nicht 
oder nur unvollständig vorliegen oder 
sollten die Reiseunterlagen von der 
Reisebestätigung abweichen, so hat er 
sich unverzüglich mit dem Reiseveran-
stalter in Verbindung zu setzen. 

12.3.2 Sollte der Reisende selbst oder 
über einen Reisevermittler noch weitere 
Anschlussbeförderungen buchen, so hat 
der Reisende diesen Umstand ebenso zu 
berücksichtigen wie jenen, dass es bei 
der Beförderung selbst immer zu Verzö-
gerungen aus vielfachen Gründen 
kommen kann. Gegebenenfalls hat der 
Reisende bei Buchung von Anschlussbe-
förderungen erst nachzufragen, ob die 
genauen Zeiten bereits bekannt sind. 
Der Reisende hat bei der Buchung von 
Anschlussbeförderungen weiter auch 
ausreichende Zeitabstände für etwaige 
Verzögerungen bei der Beförderung zu 
berücksichtigen. Bei Buchung von 
Anschlussbeförderungen wird grund-
sätzlich eine Tarifwahl, die kostengüns-
tige Umbuchungen zulässt, empfohlen. 

12.3.3 Soweit auf dem Flugticket abwei-
chende Flugzeiten genannt sind, gehen 
diese etwaigen Flugzeiten aus der 
Reisebestätigung vor. 

12.3.4 Im Rahmen von Flugreisen haben 
sich Reisende mind. 2 Stunden vor dem 
planmäßigen Abflug am Flughafen 
einzufinden. Soweit die Anreise des 
Reisenden zum Flughafen per Zug 
erfolgt (z.B. Rail and Fly), ist dieser 
gehalten, möglicherweise auftretende 
Verzögerungen bei der Zugbeförderung 
angemessen bei der Auswahl der Zug-
verbindung zu berücksichtigen. 
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12.3.5 Der Reisende hat sich über die 
konkreten Rückflugzeiten bis spätestens 
24 Stunden, jedoch frühestens 48 
Stunden vor planmäßiger Rückreise bei 
der sich aus den Reiseunterlagen erge-
benden Agentur vor Ort zu informieren. 

13. Fristen / Adressaten / Verjährung 
und Abtretung 

13.1 Ansprüche des Reisenden nach 
§ 651i Abs. 3 BGB verjähren in zwei 
Jahren, beginnend mit dem Tag, an dem 
die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Wegen der Anmeldung von 
Gepäckschäden, Zustellungsverzöge-
rungen bei Gepäck oder Gepäckverlust 
siehe Ziffer 12.2. 

14. Informationspflichten, Pass-, Visa-, 
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbe-
stimmungen 

14.1 Der Reiseveranstalter erfüllt die 
Informationspflichten vor Reiseanmel-
dung nach § 651d Abs. 1 BGB (insbe-
sondere informiert er über wesentliche 
Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An- 
und Restzahlung, Mindestteilnehmer-
zahl, Entschädigungen bei Rücktritt, 
Formblatt für Pauschalreisen, etc.), 
soweit diese nicht bereits vom Reise-
vermittler erfüllt werden. 

14.2 Der Reiseveranstalter wird den 
Reisenden über allgemeine Pass- und 
Visaerfordernisse sowie gesundheitspo-
lizeiliche Formalitäten des Bestim-
mungslandes einschließlich der unge-
fähren Fristen für die Erlangung von ggf. 
notwendigen Visa vor Vertragsschluss 
sowie über deren eventuelle Änderun-
gen vor Reiseantritt unterrichten. 

14.3 Der Veranstalter haftet nicht für 
die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn der Reisende ihn mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, dass 
die Verzögerung von dem Veranstalter 
zu vertreten ist.  

14.4 Der Reisende ist für die Einhaltung 
aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verant-
wortlich. Alle Nachteile, insbesondere 
die Zahlung von Rücktrittskosten, die 
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschrif-
ten erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen, wenn sie durch eine 

schuldhafte Falsch- oder Nichtinforma-
tion des Veranstalters bedingt sind. 

14.5 Der Reisende entnimmt der Leis-
tungsbeschreibung (Ziffer 3.1), ob für 
seine Reise ein Reisepass erforderlich ist 
und achtet darauf, dass der Reisepass 
für die Reise eine ausreichende Gültig-
keitsdauer besitzt. Kinder benötigen 
eigene Reisedokumente. 

14.6 Zoll- und Devisenvorschriften 
werden in verschiedenen Ländern sehr 
streng gehandhabt. Der Reisende hat 
diese Informationen genau zu befolgen 
und Vorschriften unbedingt einzuhalten. 

15. Beistandspflichten  

Befindet sich der Reisende im Falle des 
§ 651k Abs. 4 BGB oder aus anderen 
Gründen in Schwierigkeiten, hat der 
Reiseveranstalter ihm unverzüglich und 
in angemessener Weise Beistand zu 
gewähren, insbesondere durch 
1. Bereitstellung geeigneter Informatio-
nen 
2. Informationen über Gesundheits-
dienste, Behörden vor Ort und konsula-
rischer Unterstützung, Unterstützung 
bei der Herstellung von Fern-
Kommunikationsverbindungen, 
3. Unterstützung bei der Suche nach 
anderen Reisemöglichkeiten; § 651k 
Abs. 3 BGB bleibt unberührt. 
Hat der Reisende die dem Beistand 
erfordernden Umstände schuldhaft 
selbst herbeigeführt, kann der Reisever-
anstalter Ersatz der Aufwendungen 
verlangen, wenn und soweit diese 
angemessen und tatsächlich entstanden 
sind. 

16. Datenschutz 

Der Reiseveranstalter ist datenschutz-
rechtlich verantwortlich für die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten 
des Reisenden zum Zwecke der Ver-
tragsdurchführung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO. Die personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zur Durch-
führung und Abwicklung der Reise 
verarbeitet. Personenbezogene Daten 
werden zu anderen Zwecken als zur 
Vertragserfüllung ohne Einwilligung des 
Reisenden nicht an Dritte weitergege-
ben. Die Daten werden gelöscht, sobald 
sie für den Zweck ihrer Verarbeitung 
nicht mehr erforderlich sind, es sei 
denn, dass der Reiseveranstalter nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO aufgrund von 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbe-
wahrungs- und Dokumentationspflich-

ten zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet ist oder der Reisende in 
eine darüberhinausgehende Speiche-
rung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
eingewilligt hat. Das geltende Daten-
schutzrecht gewährt dem Reisenden 
gegenüber dem Reiseveranstalter 
hinsichtlich der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten folgende 
Rechte: 

 Auskunftsrecht gem. Art. 
15 DSGVO, 

 Recht auf Berichtigung 
gem. Art. 16 DSGVO, 

 Recht auf Löschung gem. 
Art. 17 DSGVO, 

 Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung gem. Art. 
18 DSGVO, 

 Recht auf Unterrichtung 
gem. Art. 19 DSGVO, 

 Recht auf Datenübertrag-
barkeit gem. Art. 20 
DSGVO, 

 Recht auf Widerruf erteil-
ter Einwilligung gem. Art. 7 
Abs. 3 DSGVO sowie 

 Recht auf Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde gem. 
Art. 77 DSGVO. 

 
Der Reisende kann sich in Fragen des 
Datenschutzes an die oben angegebene 
Adresse des Reiseveranstalters wenden. 

17. Streit- und Beilegungsverfahren 

17.1 Der Reiseveranstalter nimmt nicht 
am Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucher-Schlichtungsstelle teil und 
ist dazu auch nicht gesetzlich verpflich-
tet. 

17.2 Der Reiseveranstalter weist für alle 
Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen werden, auf 
die europäische Online-
Streitbeilegungsplattform 
https://ec.europa.eu/consumers.odr 
hin. 

18. Gerichtsstand 

18.1 Für Klagen des Reisenden gegen 
den Veranstalter ist der Sitz des Veran-
stalters Uelzen maßgeblicher Gerichts-
stand.  

18.2 Für Klagen des Reiseveranstalters 
gegen den Reisenden ist der Wohnsitz 
des Reisenden maßgebend. Für Klagen 
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gegen Vertragspartner des Reisevertra-
ges, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland haben oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Veranstalters in Uelzen vereinbart.  

18.3 Die vorstehenden Bestimmungen 
über Rechtswahl und Gerichtsstand 
gelten nicht, wenn und soweit sich aus 
vertraglich nicht abdingbaren Bestim-
mungen internationaler Abkommen, die 
auf den Reisevertrag zwischen dem 
Reisenden und dem Veranstalter anzu-
wenden sind, etwas anderes zugunsten 
des Reisenden ergibt oder wenn und 
insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedsstaat der EU, dem der 
Reisende angehört, für den Reisenden 
günstiger sind, als die Regelungen in 
diesen Reise-AGB oder die anwendba-
ren deutschen Vorschriften. 

 

19. Sonstige Bestimmungen und Ver-
einbarungen  
- Diese Bedingungen gelten, soweit 

nicht in den einzelnen Reiseverträ-
gen individuelle Vereinbarungen 
getroffen werden. 

- Anreise zum Ausgangspunkt der 
Reise: Sofern der Reisende zum 
Ausgangspunkt der Reise selbst an-
reist bzw. die entsprechenden Bu-
chungen bei einem anderen Leis-
tungsträger als dem Reiseveranstal-
ter vornimmt, haftet der Reiseende 
selbst für das pünktliche Erscheinen 
am Abreiseort bzw. am vereinbar-
ten Treffpunkt mit der Reisegruppe. 
Ein Nichterscheinen gilt als Nichtan-
tritt der Reise im Sinne des Punktes 
5.2. Werden die Buchungen für die 
Anreise über den Veranstalter in ei-
nem Paket mit der Reisebuchung 
getätigt, ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, im Falle von Flugver-
spätungen, Transportausfällen etc. 
alles dem Reiseveranstalter zumut-
bare zu unternehmen, um dem Rei-
senden dennoch die Teilnahme an 
der Reise zu ermöglichen. 

- Offensichtliche Druck- und Rechen-
fehler berechtigen den Reiseveran-
stalter zur Anfechtung des Reisever-
trages. 
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